
Zweite Ordnung  
zur Änderung der Ordnung  

des Fachbereichs 03 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz  

für die Prüfung im Beifach Wirtschaftswissenschaften 
als Teil des Zwei-Fächer-Bachelorstudiengangs der Fachbereiche 02, 05 und 07  

 
vom 17. Oktober 2019 

(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg Universität-Mainz, 
Nr. 10/2019, S. 506) 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes in der 
Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 18. Juni 2019 (GVBl. S. 101, 103), BS 223-41, hat der Dekan des Fachbereichs 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz per 
Eilentscheid vom 26. Juni 2019 die folgende Ordnung zur Änderung der Ordnung des 
Fachbereichs 03 – Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz für die Prüfung im Beifach Wirtschaftswissenschaften als Teil des Zwei-
Fächer-Bachelorstudiengangs der Fachbereiche 02, 05 und 07 beschlossen. Diese hat der 
Präsident der Johannes Gutenberg Universität-Mainz mit Schreiben vom 10. Oktober 2019, 
Az.: 03/02/03/01/00-098/BG, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

 

Artikel 1 

Die Ordnung des Fachbereiches Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung im Beifach Wirtschaftswissenschaften als Teil des 
Zwei-Fächer-Bachelorstudiengangs der Fachbereiche 02, 05 und 07 vom 17. Januar 2012 
(StAnz. S. 840), zuletzt geändert mit Ordnung vom 29. März 2017 (Veröffentlichungsblatt der 
Johannes Gutenberg Universität-Mainz Nr. 04/2017, S. 188) wird wie folgt geändert: 

 

1. § 17 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, wird ein neuer Termin anberaumt; 
wenn die Kandidatin oder der Kandidat zu diesem neuen Termin ohne triftige Gründe 
nicht erscheint oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe 
zurücktritt, wird die jeweilige Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.“ 

 

Artikel 2 

Diese Ordnung des Fachbereiches Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung im Beifach Wirtschaftswissenschaften als Teil des 
Zwei-Fächer-Bachelorstudiengangs der Fachbereiche 02, 05 und 07 tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg Universität-Mainz in Kraft. 

Mainz, den 17. Oktober 2019 

Der Dekan 
des Fachbereichs 03 – Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 

 



Univ.-Prof. Dr. Peter O. Mülbert 


